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HINWEISE

1492/37

Bereich ohne Baumbepflanzungen

Richtfunktrassen

D Baudenkmal

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 24.01.2017 
die Aufstellung des Bebauungsplans M 64/2 "Ulmer Riedteile" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt KW 6 vom 10.02.2017 bekannt 
gemacht. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 
20.02.2017 bis 06.03.2017 durchgeführt. Am 20.02.2017 fand eine Informations-
veranstaltung mit öffentlicher Darlegung und Anhörung zur Planung statt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum städtebaulichen Entwurf vom 14.11.2016 hat vom 
01.06.2017 bis 30.06.2017 stattgefunden.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat in der Sitzung am 06.11.2018  
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Auslegungs-
beschluss wurde im Amtsblatt KW 49 vom 07.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.10.2018 wurde mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.12.2018 bis 
einschließlich 21.01.2019 öffentlich ausgelegt. 
Parallel dazu wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 

Aufgrund der Planänderung vom  23.09.2019 wurde der Bebauungsplanentwurf
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 04. bis einschließlich 21.10 2019
erneut ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
im selben Zeitraum erneut beteiligt.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit Beschluss am 
03.12.2019 den Bebauungsplan M 64.2 "Wohnen am Illerpark" 
in der Fassung vom 24.10.2019 gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

Hinweis: Der Bebauungsplan besteht aus zwei Teilen:
- schriftlicher Teil
- zeichnerischer Teil.

Ausgefertigt:
                                                        Gez. Noerenberg
                                                        Stadt Neu-Ulm, den .......................

                                                        ..................................................
                                                        Gerold Noerenberg
                                                        Oberbürgermeister 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans durch den Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt wurde im Amtsblatt der Stadt Neu-Ulm Nr. 
..................... vom ..................... gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
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